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Auf eine a.r.:l 5r"DezenbvI' ei.IlC0'brachte Anfrarre der Aba.DreP i t t e r 0 a. n n 

und Genossen, betreffend St,e~.::.e:r'-ceßi.i.1l9t:icunee~ für die Industrie und Gehei:cab. 
kommen in der HandelskamrlGT I teilt Bundesnünister für Finanzen 
Dr.M are are t h a tri. t ~ 

. Es ist unrichtie9 dass von DundesministeriUß für Finanzen der Industrie 

durch GeheimabnachUk~ßen in ~~eeleeenheit der WiederherstellunG kriegszer­
störter Fabrikseebäude Konzessionen Bemacht Wll,rden, die über d.as Gesetz 
hina.usgehen .. Der Sachverhalt" der zu der Interpellation Anlass BeGeben hat, 
ist foleender: 

Als nach Einstellunß der Krieeshand1tL~een 

. der zerstörten Fabriken eine Exi~tellzfra.ge für 
-

im Jahr~1945 der Wiederaufbau 

Staat und Wirtschaft war, hat 
sich die Verwaltunesprax:is herausGebildet, die Wiedcrherste11uneskosten be-

schädieterFabrikep als abzup,sfähige Betriebsauseaben zu behandeln. Grundsätz-
~ich entspricht eine solcho BehandluJ~ß den ßesetzlich fe::;tseleeten Gewinner-
mittlungsvorschrifteno Diese -~ntcrscheiden zwischen a.bzuesfähicen Instand­

hai tungskosten und aktivierunespflichtieoL1 Herstellungsaufwand. Die ersteren 

mindern sofort ic Jahre der Entstehung den Gewil'l.."l1 der letztere tiindert delI 

Gewinn erst nach und nach im Weße der Abschreibuneen~ Die Grenzen zwischen 

den beiden Arten von Aufwendunecn sind fliessend~ Ob im Einzelfall daher 

abzugsfähiger Instanclhal tungsaufwand oder ak-ti v:1erunespflichtiser Wiederher­

stellunesaufwand vorliegt, ist Ermessenssacheo ~us der seit 1945 geübten 

Praxis hat sich die Reeel eebildet; dass die Kosten der Beseitigung von Teil-
" schäden an Fabrik~eebäuden abZUGsfähige, die Wiederherstel1u!lgskosten von , 

Totalschäden abor aktivierUnespflichtiee Betriebsausgaben sind~ 

Bei den Verhandlunsen über das Steueränderunesrresetz1950, an denen nicht 

nur die Wirtsch~ffskörpcrschafte~3 sondern auch Vertreter bei der Parteien 

teilnahmen, wu~de von Herrn Nationalrat. Böck-Greissau beantragt, die dargelegte 

Verwaltungspraxis gesetzlich zu verankerno Eine solche gesetzliche Reeelung 

unterblieb aber, weil siG c'!..as BundesL'linisterium für Finanzen in Hinblick auf 

sein-e Verwal tunespraxis alsübe:r'flüssig bezeichnete. 

Nichts anderes wl.-u'de (len Vertretern der BundeslcaInmer der eewerblichen 

'. Wirtschaft und der Vereinic;u.ne öGterreichischer Industrieller zueesaetQ Im 

Hinblick auf cJ.ie bestehende Prc.uis wurde eies Verlancen rIer cenannten 
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3.!eiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. l4.Dezember 1950. 

X8rperachaften naoh Vexlautbarune' eines bezüGlichen Erlasses abgelehnt. 

Es lieetsomit wed.er ein Geheimerlass vor, noch wUrden eeheime Abmachuneen 

mit der cewer'blichen Wirtschaft ßotroff-eno Von einer BeßÜllstiß'Ullß der eewerb­

lichen Wirtschaft durch die dar~eleete Art der steuerlichen Behandlung der 

Ir1eC8schäden kann auch aus dem Grunde nicht cesprochenwerden, weil die 

losten der 13sseitiaung von Kriegsschäden auf jeden Fall Betriebsausgaben dar­

stellen und ~er in jedem ~l den steuerlichen Gewinn kürzen müssen. Durch 

die vom Bundesministerium für ~nanzan konzedierte Praxis ist lediglich eine 

zeitliche Verlaeerune der Ausgaben zur Beseitieunü der KriegssChäden in dem 

Sime bewirkt worde~, dass die Auseaben sofort im Jahre ihrer Entstahune 

und nicht in. der Fom von AbschreibUl'lßen verteilt auf mehrere Jahre zum AbzU[! 

zUCGlassen werden. 

Wenn in der Interpella.tion ferner daraü'i" hineawiesen wird, dass Bomben­

schäden, welche die ArDQiterschatt erlitten hat, steuerlich nicht berücksichtiet 

wurden, so entspricht dies nicht den~Tatsachen. Denn das BundcsDinisterium 

für F1nanzenha.t anllisSl.1ch der Entscheidune über einen solohen Fall im April 

.194& die: Finanzlandesdirektionen aJll!Owiasen, Auf'v7end~""'EJn für' die Instandsotzune 

bombollbeschädilt.f;er Wob.n'un6en und für die Ansohaffun{; von Einrichtungs- und ., 
Gebrau~eeßenständen steuerlioh als auss ergGwb1uai ehe Delastunc in Sinne 

des § 33 dos Einkomt\OllSteuerßesetzesanZuerkennen~ Wenn daher ein Arbeiter 

infolee B&so11;lCWIß von Bombenschäden Auslagen ha.t, so ha.t er die Mörrliobkeit, 

~ChEin1;ragune eines steuerfreien Betraees auf der Lohnsteuerkarte sein 

steuorpflichtißes Ei~ocmen zu mindern. 

Die geschilderte Behandlune von Xrieesscbäden an Fabriksgebäuden findet 

nicht nur in den bestehenden Vorschriften ihre Deckunß. sie ist auch volks'wirt­

schaftliCh notwendie. Denn wenn krießsbGschädißte Betriebe nicht wiaderher­

ßBstallt werde~ ha.t dios einen zweifachen Nachteil~ einerseits.f1iossen die 

Steuarquellen spärlioh~ a.ndere1:seits kann auch die für den Staat lebensnot­

wOßdieo Vollbeschä1'tiGQnG nicht erreicht werden. 

-.~.-.~.-.-.-.-.-
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